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Für Anette 





Vorwort 

Den Anstoß zu meiner zivilprozessualen Dissertation erhielt ich von meinem 
hochverehrten Lehrer und Doktorvater, Prof. Dr. Dieter Leipold, während meiner 
Tätigkeit an seinem Lehrstuhl. Bei seiner Neubearbeitung des § 323 ZPO für 
die mittlerweile vollständig erschienene 20. Auflage des Stein-Jonas wurde deut
lich, daß die Problematik des Verhältnisses der Abänderungsklage aus § 323 
ZPO zur Vollstreckungsgegenklage aus § 767 ZPO trotz ihrer jahrelangen Diskus
sion nach wie vor nicht abschließend geklärt ist. 

Für die fachliche Förderung durch Prof. Dr. Dieter Leipold und seine gedankli
chen Anregungen bei der Betreuung meiner Arbeit, deren Manuskript Anfang 
1990 fertiggestellt wurde, bin ich ihm zu Dank verpflichtet. 

In meiner Arbeit habe ich bewußt in größerem Umfang wörtliche Zitate von 
Fundstellen aufgenommen, um - wie ich hoffe - auch den mit der Thematik 
befaßten Praktiker ansprechen zu können, der oft nicht über einen schnellen 
Zugang zu einer größeren Bibliothek verfügt oder auch nicht die Zeit findet, den 
Fundstellen im einzelnen nachzugehen. 

Herzlich bedanken möchte ich mich bei meiner Frau Anette, die mir die nötige 
Kraft für die Arbeit gegeben und zugleich die mühevolle Arbeit des Korrekturle
sens übernommen hat. 

Frankfurt, im April 1991 Markus Jakoby 
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Einleitung 

1. Aktualität des Themas 

Die Problematik des Verhältnisses der Abänderungsklage aus § 323 ZPO 1 zu 
der Vollstreckungsgegenklage aus § 767 hat trotz einer jahrzehntelangen Diskus
sion nichts an Aktualität eingebüßt. Die Frage ist nach wie vor auch für die 
Gerichtspraxis nicht abschließend durch die Rechtsprechung des BGH geklärt 
worden. Daher erscheinen im aktuellen Schrifttum gehäuft Beiträge mit zum 
Teil völlig neuen Lösungsansätzen, wobei wegen der praktischen Auswirkung 
dieser Frage im Unterhaltsrecht die Diskussion heute vor allem 2 von Familien
rechtsspezialisten beherrscht wird, wenn man einmal von der zivilprozessualen 
Kommentarliteratur absieht. 

Die Schwierigkeit der Zuordnung beider Klagen resultiert daraus, daß hierbei 
gleich mehrere komplexe prozessuale Fragenbereiche angesprochen werden, die 
miteinander in Einklang gebracht werden müssen. Dazu gehören die Bestimmung 
des Einwendungsbegriffes im Sinne des § 767 Abs. 1 ,  die Frage der objektiven 
und zeitlichen Grenzen der Rechtskraft von Urteilen über künftig fällig werdende 
wiederkehrende Leistungen gemäß § 258 und die damit zusammenhängende 
Problematik einer etwaigen Rechtskraftdurchbrechung dieser Urteile mittels der 
Abänderungs- oder der Vollstreckungsgegenklage, die Fragen des Streitgegen
standes sowie der Rechtsnatur beider Klagen. 

2. Problemaufriß 

Ausgangs- und zugleich Mittelpunkt der Diskussion um das Verhältnis beider 
Klagen zueinander ist die Bedeutung und Tragweite der Bestimmung des § 323 
Abs. 3 ,  wonach eine Abänderung von Urteilen über künftig fällig werdende 
wiederkehrende Leistungen (im folgenden auch ,,Rentenurteile" genannt) erst ab 
Rechtshängigkeit der Abänderungsklage erfolgen kann. Es gibt immer wieder 
Sachverhaltskonstellationen, bei denen es nach dem Rechtsempfinden als unge
recht erscheint, wenn eine Abänderung des rechtskräftigen Ersturteils über künftig 
fällig werdende wiederkehrende Leistungen erst von diesem Zeitpunkt an möglich 
sein soll. Darauf machte Stein 3 bereits im Jahre 1 898 in seiner Kritik an dem 

1 Paragraphenangaben ohne Nennung des Gesetzes sind solche der ZPO. 
2 Zu nennen sind insbesondere Hoppenz, FarnRZ 87 , 1097 ff., Hahne FarnRZ 83 , 

1189 ff. und Klauser DA Vorm 82, 125 ff. 
2* 
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die Regelung der Abänderungsklage 4 enthaltenden Gesetzentwurf zur Änderung 
der Civilprozeßordnung aufmerksam. Stein bildete folgendes Beispiel: 

,,Jemand ist verurtheilt worden, eine Rente zu zahlen, weil er einen Anderen überfah
ren hat. Dieser hat sich dem Auge des Schuldners vollständig entzogen, nur dass 
er am Ersten eines Quartals sein Geld erhebt. Jetzt erfährt der Schuldner, dass er 
eine ganze Zeit lang die volle Rente bezahlt hat, obwohl die Voraussetzung für die 
Höhe der Rente, die Unfähigkeit des Gläubigers, sich anderweiten Erwerb zu suchen, 
aufgehört hat. Der Schuldner klagt nach § 293a; aber dieser Paragraph gibt ihm 
keine Möglichkeit, den Zeitpunkt nachzuweisen, in dem die Veränderung eingetreten 
ist, und hieraus die Konsequenz zu ziehen; er hat sich damit zu begnügen, dass die 
Zuvielzahlung für die Zeit seit Erhebung der Klage beseitigt wird. Das ist ungerecht 
. . .  Ich möchte cteshalb vorschlagen . . .  3. den Abs. 3 zu streichen." 

Obwohl dieser einfache Beispielsfall die Unbilligkeit der starren Zeitschranke 
im Einzelfall plastisch vor Augen führte, wurde die Kritik Steins vom Gesetzgeber 
nicht mehr aufgegriffen und es kam zu der gesetzlichen Verankerung der Zeit
schranke für die Abänderungsklage in § 323 Abs. 3. Ihre allgemeine Akzeptanz 
hatte das aber nicht zur Folge. Die Einfügung des § 323 Abs. 3 wurde vielmehr 
zur Geburtsstunde der Diskussion um das Verhältnis der Abänderungs- zur Voll
streckungsgegenklage. Denn man suchte nun nach einem de lege lata gangbaren 
Weg, die gesetzlich geregelte Zeitschranke des 323 Abs. 3 bei Fallgestaltungen, 
in denen die Zeitschranke des § 323 Abs. 3 als ungerecht empfunden wurde, zu 
umgehen. Stein war es dann auch, der die Diskussion daliiber eröffnete 5 , ob 
nicht bei Vorliegen von wesentlichen Veränderungen der Verhältnisse im Sinne 
des § 323 Abs. 1 dem Verurteilten an Stelle der Abänderungsklage auch die 
Vollstreckungsgegenklage gemäß § 767 eröffnet wäre, die keine dem § 323 
Abs. 3 vergleichbare ,,Zeitschranke" kennt. Mit ihr kann der Verurteilte grund
sätzlich erreichen, daß die Zwangsvollstreckung aus einem Titel auch liickwir
kend, d. h. bereits von dem Zeitpunkt an, in dem die Einwendung vorlag, für 
unzulässig erklärt wird. Die Gewährung der Vollstreckungsgegenklage in Situa
tionen des § 323 Abs. 1 würde de facto eine Möglichkeit der Umgehung des 
§ 323 Abs. 3 für den Leistungsverpflichteten bedeuten. Denn für ihn ist es in 
der Sache unerheblich, ob er eine liickwirkende Abänderung des Urteils erreichen 
kann oder ob er die Vollstreckung des Urteils liickwirkend dauerhaft verhindern 
kann. 

Unmittelbar stellt sich die Abgrenzungsfrage zwischen den Klagen freilich 
nur für den Bereich liickständiger, also trotz Vorliegen eines Rentenurteils vom 
Verurteilten nach Eintritt tatsächlich veränderter Verhältisse nicht mehr oder 
nicht mehr in titulierter Höhe geleisteter Beträge. Nur bei dieser Konstellation 

3 ZZP 24 ( 1 898) 209 (225). 
4 Die Abänderungsklage war zunächst dort als § 293a vorgesehen. Zur Novelle der 

ZPO im Jahre 1 898 siehe im einzelnen unten im 1 .  Teil, 3. Abschnitt. 
5 Stein, ZPO, 4. Aufl., Band 1 ,  § 323 III., S. 726 f. und 5. Aufl., Band 2, § 767 Il a, 

s. 458 .  
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könnte wegen der rückständigen Beträge noch eine Zwangsvollstreckung aus 
dem Titel erfolgen, die mit der Vollstreckungsgegenklage verhindert werden 
könnte. Von der Möglichkeit der Geltendmachung der veränderten Verhältnisse 
mittels der Vollstreckungsgegenklage hängt es ab, ob der zur Leistung Verurteilte 
diese noch zahlen muß oder ob er deren Vollstreckung verhindern kann. 

Für die von Stein beispielhaft genannte Situation, daß von dem Verpflichteten 
in Unkenntnis tatsächlich eingetretener Veränderungen in den für die Verurteilung 
maßgebend gewesenen Verhältnissen Leistungen weiterhin erbracht wurden, 
stellt sich die Abgrenzungsfrage aber mittelbar ebenfalls: denn bei Zugrundele
gung der Rechtsprechung des BGH können Unterhaltsbeiträge bereicherungs
rechtlich grundsätzlich nur dann zurückverlangt werden, wenn die Zahlungen zu 
einem Zeitpunkt erfolgten, zu dem dem Unterhaltstitel eine Einwendung im Sinne 
von § 767 Abs. l ZPO mittels der Vollstreckungsgegenklage hätte entgegengehal
ten werden können 6. Die Bereicherungsklage fungiert hier als verlängerte Voll
streckungsgegenklage 7 • Sofern demgegenüber dem Verpflichteten trotz tatsächli
cher Veränderung der Verhältnisse im Sinne von § 323 Abs. 1 die Erhebung 
einer Vollstreckungsgegenklage rechtlich nicht offengestanden hätte, soll eine 
bereicherungsrechtliche Rückforderung wegen der Rechtskraft des Ersturteils, 
die bei Urteilen über künftig fällig werdenden wiederkehrenden Leistungen auch 
die erst künftig zu entrichtenden Unterhaltsleistungen erfasse und einen Rechts
grund im Sinne von § 8 12  Abs. 1 BGB darstelle 8, ausgeschlossen sein. 

3. Überblick über den gegenwärtigen Stand der Diskussion 

Die heute herrschende Meinung in Rechtsprechung und Literatur geht von 
einem gegenseitigen Ausschlußverhältnis beider Klagen aus, gewährt dem Lei
stungsverpflichteten also bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 323 Abs. 1 
keine Vollstreckungsgegenklage und ebensowenig eine Bereicherungsklage für 
Leistungen, die nach tatsächlichem Eintritt der Veränderungen noch gewährt 
worden sind. Über die Frage der Abgrenzungskriterien bestehen unterschiedliche 
Auffassungen. 

Für Vergleiche und sonstige nicht der Rechtskraft fähige Vollstreckungstitel 
über künftig fällig werdende wiederkehrende Leistungen ist der Abgrenzungsfra
ge zumindest für die Gerichtspraxis durch die Rechtsprechung des BGH ihre 
Brisanz genommen worden, da nach der Entscheidung des Großen Senats des 

6 Grundlegend BGHZ 83 , 27 8 ff. = NJW 82, 1147 f. = FamRZ 82, 47 0; ebenso OLG 
Karlsruhe FamRZ 83 , 7 16 (7 17 ) und Stein-Jonas-Leipold, ZPO, 20. Aufl., § 3 23 VI. 3., 
Rdnr. 7 5. 

7 Die Bezeichnung „verlängerte Vollstreckungsgegenklage" verwendet auch der BGH, 
vgl. den Leitsatz des V. ZS. des BGH in seiner Entscheidung vom 6.3 .1987 ,  BGHZ 
100, 211 = ZIP 87 , 9 45 = NJW 87 , 3 266 . 

B So ausdrücklich BGH FamRZ 87 , 684 (688 unter III). 




